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Land Burgenland 
Stabsabteilung – Recht 

 Hauptreferat Verfassungsdienst 

Amt der Bgld. Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 

Bundesministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz 
Stubenring 1 
1010 Wien 
 
 

Eisenstadt, am 1.4.2021 
Sachb.: Mag. Sonja Wurz 

Tel.: +43 57 600-2515 
Fax: +43 57 600-61884 

E-Mail: post.recht@bgld.gv.at 

Zahl:        RE/VD.A321-10203-5-2021 
 

Betreff: Parlamentarische Anfrage 5353/J - Einreise mittels Privat- und 
Bedarfsflugzeugen; Stellungnahme 

 Bezug:       GZ 2021-0.213.750 
 

 
 
Das Amt der Burgenländischen Landesregierung erlaubt sich in Entsprechung des obbez. 

Schreibens, zu der Parlamentarischen Anfrage 5353/J - Einreise mittels Privat- und 

Bedarfsflugzeugen – nach Rücksprache mit der zuständigen Fachabteilung 6 – Soziales und 

Gesundheit - wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

Grundsätzliches: 

 

1. Flugplatz Pinkafeld: 

Der Flugplatz Pinkafeld ist seit Jänner 2021 gesperrt, es landen keine Privatflugzeuge aus dem 

Ausland. 

 

2. Flugplatz Punitz: 

Einerseits fliegt in Punitz der Union Sportfliegerclub Güssing, andererseits "Punitz Flug", ein 

gewerbliches Unternehmen. Der Union Sportfliegerclub Güssing hat seine Flugzeuge in Graz in 

der "Werft", "Flug Punitz" hat seine Flugzeuge in Maribor in der "Werft". 
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"Flug Punitz" bildet auch Piloten aus und wird bei diesen Tätigkeiten einer "Fahrschule" 

gleichgesetzt (diesbezüglich wurde im Ministerium nachgefragt und um Rechtsauskunft ersucht). 

 

Der Flugplatz ist nach der Schutzmaßnahmen-VO eine "Sportstätte". Wenn Sportstätten 

geschlossen waren bzw. ein Betretungsverbot verordnet war, wurde der Flugplatz nicht betreten. 

Der Flugplatz gehört dem Union Sportfliegerclub Güssing. Die Sperre der Sportstätte wird 

genauestens eingehalten. Die Polizei kontrolliert dies und fährt den Flugplatz regelmäßig im 

Streifendienst an. 

 

Wenn der Flugplatz benützt werden kann/darf und wenn Flüge aus/nach der Schweiz, Kroatien, 

Slowenien, Rumänien, etc. (andere EU-Länder nicht) stattfinden, wird die Polizei informiert. Ein 

Dokument wird verfasst und dem Zoll bzw. der Polizei geschickt. 

 

Es kann gesagt werden, dass 2021 noch keine Flüge zB von/nach Kroatien stattfanden. 2020 war 

dies schon der Fall (rund zehn Flüge - dies wurde an die Polizei gemeldet). 

 

Zu den einzelnen Fragen: 

 

Ad 1: 

Die Kontrolle erfolgte jeweils durch die Polizei. 

 

Ad 2: 

Diese durch die Polizei durchgeführten Kontrollen erfolgten lückenlos (wenn Flüge aus/nach der 

Schweiz, Kroatien, Slowenien, Rumänien). Laut Obmann des Union Sportfliegerclubs Güssing 

erfolgten im Jahr 2021 (bislang) keine derartigen Flüge. Im Jahr 2020 erfolgten rund zehn Flüge, 

davon auch Flüge in die Werft nach Maribor. 

 

Ad 3: 

Laut Obmann des Union Sportfliegerclubs Güssing ist/war der Flugplatz gesperrt. Es gab NICHT 

den Fall, dass man ein Flugzeug landen lassen musste, weil ihm zB der Treibstoff ausgegangen 

ist. Die Landung darf einem Flugzeug in Not in der Regel nicht verwehrt werden. 

 

Ad 4: 

Bis jetzt erfolgte die Meldung (falls Passagiere samt Passagierlisten) jeweils an die Polizei 

(betreffend Kroatien, Serbien, Schweiz, Rumänien) und die Austro Control.  
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Ad 5: 

Die Daten der Online-Registrierung werden der jeweiligen Bezirkshauptmannschaft per E-Mail 

übermittelt und auf Vollständigkeit kontrolliert. Die an der Grenze ausgefüllten 

Registrierungsformulare werden ebenfalls kontrolliert und gesammelt. Bei selbstüberwachten 

Heimquarantänen wird der von der betroffenen Person übermittelte Freitestungsnachweis mit dem 

Formular zusammengeführt. 

 

Ad 6: 

Die Polizei kontrolliert einerseits die per Bescheid unter Quarantäne gesetzten Personen.  

Im Bezirk Güssing herrscht viel Tages-Pendlerverkehr, selbstüberwachte Heimquarantänen 

werden der Polizei zur Überprüfung weitergeleitet. Eine Rückmeldung erfolgt per E-Mail. 

 

Mit freundlichen Grüßen!  

 

Für die Landesregierung: 

Die  Abteilungsvorständin: 

Mag. Monika Lämmermayr  

 
 

Amt der Burgenländischen Landesregierung ● A-7000 Eisenstadt ● Europaplatz 1 

Telefon +43 57 600-0 ● Fax +43 2682 61884 ● E-Mail anbringen@bgld.gv.at 

www.burgenland.at ● Datenschutz https://www.burgenland.at/datenschutz 
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